
Beschlussvorschlag: 
 
Punkt 4 der Beschlussvorlage wird wie folgt geändert: 
 
Es wird ein Begleitgremium für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 174 und seiner 
notwendigen Teilbebauungspläne gebildet, bestehend aus Mitgliedern der Fraktionen oder von 
den Fraktionen berufenen Personen, der Investoren und der Geschäftsbereiche der 
Stadtverwaltung. Auf Wunsch der Fraktionen einer Fraktion können zusätzlich 
stimmberechtigte und beratende Mitglieder des Gestaltungsbeirates sowie weitere 
Sachverständige jederzeit hinzugezogen werden. Jede Fraktion kann zwei Stadtratsmitglieder 
Personen in das Begleitgremium entsenden.  


